
Hessischer Tanzsportverband e.V. 

 
 

Merkblatt  
zur Abrechnung der Aufwandsentschädigung und des Fahrtkostenersatzes bei 

hessischen Landesmeisterschaften für Turnierleitung und Wertungsrichter 
 
 
Für die vom Hessischen Tanzsportverband e.V. ( HTV ) eingesetzten Mitglieder der 
Turnierleitung und des Wertungsgerichtes gelten die nachfolgenden Regelungen : 
 
1. Aufwandsentschädigung 
      Jedes Mitglied erhält eine Pauschale von € 26,--. Beträgt die Turnierdauer mehr als 

sechs Stunden oder ist die Meisterschaft in eine Abendveranstaltung integriert, so ist 
pro Mitglied ein Abendessen mit Getränk zu gewähren oder ein zusätzlicher Betrag 
von € 16,--  zu zahlen. 

 
2.    Fahrtkosten 
      Jedes Mitglied erhält bei Anreise 

       -  mit dem PKW je gefahrenem Kilometer € 0,27 oder  
       - bei Anreise mit der Bahn die Fahrt 1. Klasse  

      zwischen Turnier- und Heimatort ( Hin- und Rückfahrt ). Bei Anreise von weiter 
entfernten Heimatorten werden Flugkosten nach besonderer Absprache mit dem 
Landessportwart ersetzt ( Wochend- oder Sondertarif ). 

 
3.   Übernachtungskosten 
      Ist der Turnierort mehr als 100 Kilometer vom Wohnort entfernt, so steht dem 

betreffenden Mitglied - auch für eine begleitende Person wie z. B. Ehefrau -  eine 
Übernachtung mit Frühstück in einem Hotel nach Wahl des ausrichtenden Clubs zu. 
Die Übernachtungsfrage ist mit dem Betroffenen direkt abzustimmen. Anspruch auf 
Auszahlung des geldwerten Vorteils bei Nichtinanspruchnahme der Übernachtung 
besteht nicht. 

 
4.   Bezuschussung durch den HTV 
      Von den vorgenannten Beträgen und den Kosten der medizinischen Betreuung ( z. B. 

DRK, ASB, etc. ) übernimmt der HTV die folgenden Anteile : 
 

Bei Veranstaltungen  
 ohne Eintritt 50 % 
 bis € 6,-- je Eintrittskarte 33,3 % 
 über € 6,-- je Eintrittskarte 0 % 

 
       Finden mehrere Meisterschaften an einem Tag statt, werden diese als eine Veran- 
       staltung behandelt. Die Auszahlung des Zuschusses erfolgt nur, wenn Fotoko- 
       pien der Originalbelege mit gesondertem Ausweis der Aufwandsentschädigung und 
       der Fahrtkosten, der Hotelrechnungen etc. beigefügt sind und die Anforderung des 
       Zuschusses bis spätestens vier Wochen nach der Veranstaltung beim Schatz- 
       meister des HTV vorliegt. 
 
 
Frankfurt am Main, den 01. Januar 2002 
 
Das Präsidium   


